
Keine Veröffentlichung von neuen Stoffeinstufungen gemäß VwVwS ab 

dem 1. Juni 2017 

Mit Inkrafttreten der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden 

Stoffen (AwSV) gelten alle Stoffe, Stoffgruppen und Gemische, die am  

01. August 2017 bereits durch die oder auf Grund der Verwaltungsvorschrift 

wassergefährdende Stoffe (VwVwS) eingestuft worden sind, als eingestuft im Sinne von 

Kapitel 2 der AwSV.  

Aufgrund des § 66 der AwSV und zur Wahrung eines effektiven Verwaltungshandelns plant 

das Umweltbundesamt bis spätestens zum 15.08.2017 eine konsolidierte Liste aller nach 

VwVwS eingestuften Stoffe im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Für die Realisierung ist es 

erforderlich, dass nach dem 01.06.2017 keine zusätzlichen Stoffeinstufungen gemäß 

VwVwS mehr veröffentlicht werden. Daher werden Einstufungsdokumentationen, die vor 

dem 01.06.2017 nicht mehr bearbeitet und veröffentlicht werden können, erst nach 

Inkrafttreten der AwSV und dann auch gemäß den Vorgaben der AwSV entschieden und 

veröffentlicht.  

Hierfür ist es nicht grundsätzlich erforderlich, dass diese Einstufungsdokumentationen nach 

VwVwS von den Anlagenbetreibern gemäß AwSV aktualisiert werden. Im Einzelfall wird das 

Umweltbundesamt notwendige ergänzende Informationen nachfordern. 


